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9/1 ArbStättV in aller
 Kürze

Allgemeines

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) ist seit über
40 Jahren die Standard-Rechtsvorschrift, die das Ein-
richten und Betreiben von Arbeitsstätten in Deutsch-
land regelt. Abgesehen von wenigen Bereichen, in
 denen sie nicht anzuwenden ist, gibt sie mehr oder we-
niger detailliert vor, was Betriebe tun müssen, um
ihren Beschäftigten sichere und gesunde Arbeitsplät-
ze und Arbeitsräume und eine Arbeitsumgebung zur
Verfügung zu stellen, die ein gutes Arbeiten ermög-
licht, befördert und schließlich positiv auf das Arbeits-
ergebnis wirken soll. 

Dazu bedient sich die ArbStättV einem Mix aus strin-
genten Anforderungen (Muss-Vorschriften) und inter-
pretierbaren, auslegungsfähigen Anforderungen
(kann, soll). Das gilt insbesondere für die Arbeitsstät-
tenregeln (ASR), welche die Anforderungen der
 ArbStättV und ihres Anhangs konkretisieren und Um-
setzungsbeispiele für die betriebliche Praxis aufzei-
gen. 

Für die ASR gilt schon seit ihrer Einführung, dass von
ihnen abgewichen werden darf, wenn andere als die
beschriebenen, aber ebenso wirksame Maßnahmen
getroffen werden. Abgewichen werden darf auch von
den Vorschriften der ArbStättV und ihres Anhangs. Da-
zu bedarf es allerdings einer behördlichen Ausnahme
auf Antrag des Arbeitgebers. Anträge auf Ausnahme
haben Aussicht auf Erfolg, wenn der Arbeitgeber zwar
andere als die aufgeführten Maßnahmen festlegt, die-
se aber zugleich ebenso wirksam sind. Ausnahmen



können auch dann zugelassen werden, wenn die
Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer un-
verhältnismäßigen Härte führen würde und eine Ab-
weichung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar
ist. 

Damit wird klargestellt, dass es nicht möglich ist,
nichts zu tun. Ein regelungsfreier Raum entsteht nicht.
Allerdings verdeutlicht der Bezug auf den begründe-
ten Einzelfall, dass Pauschalausnahmen nicht möglich
sind. Damit verbindet sich auch der Anspruch, gleiche
(Wettbewerbs)bedingungen für alle Betriebe in
Deutschland zu schaffen und ein gleichbleibendes
 Niveau des Arbeitsschutzes flächendeckend zu kreie-
ren und schließlich menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen in einer führenden Wirtschaftsnation zu ge-
währleisten. 

Aufbau und Inhalte

Die ArbstättV besteht derzeit aus neun Paragrafen und
einem rechtsverbindlichen Anhang mit 32 Nummern.

Adressat der Verordnung ist der Arbeitgeber. Ihm al-
lein obliegt es, die Arbeitsstätte so einzurichten und zu
betreiben, dass Gefährdungen für die Sicherheit und
die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermie-
den und verbleibende Gefährdungen möglichst ge-
ring gehalten werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Firma eine eigene Immobilie nutzt oder Räume an-
gemietet hat. Der Adressat bleibt derselbe, auch wenn
es als Mieter mitunter schwierig sein kann, Nachrüs-
tungen, wie z. B. Sonnenschutzvorrichtungen, beim
Vermieter einzufordern. Deshalb ist es wichtig, dass
Arbeitgeber, die Mietobjekte suchen und besichtigen,
auch die ArbStättV im Hinterkopf haben, wenn es um
die Wahl einer für den Betriebszweck geeigneten Ar-
beitsstätte geht.
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Die Kernforderungen der ArbStättV befinden sich in
den Paragrafen:

l § 3 Gefährdungsbeurteilung
Hier hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob die Beschäf-
tigten Gefährdungen beim Einrichten und Betrei-
ben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder sein
können. Wenn das der Fall ist, muss er alle mögli-
chen Gefährdungen beurteilen und dabei die Aus-
wirkungen der Arbeitsorganisation und der Ar-
beitsabläufe in der Arbeitsstätte berücksichtigen,
ebenso die physischen und psychischen Belastun-
gen. Im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
muss der Arbeitgeber Arbeitsschutzmaßnahmen
festlegen, die der Verordnung und ihrem Anhang
sowie dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene entsprechen.

l § 3a Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten
Der Arbeitgeber muss gewährleisten, dass Gefähr-
dungen vermieden und nicht gänzlich vermeidbare
Gefährdungen möglichst gering gehalten werden.
Er muss den Stand der Technik und die Arbeitsstät-
tenrichtlinien (ASR) berücksichtigen, in denen der
Stand der Technik beschrieben ist. Er kann zwar
nicht vom Stand der Technik, aber von den ASR ab-
weichen, sofern er andere Maßnahmen, die im Er-
gebnis die gleiche Sicherheit und den gleichen Ge-
sundheitsschutz erreichen, anwendet. Wendet er
die ASR an, kann er davon ausgehen, die in der Arb-
StättV gestellten Anforderungen einzuhalten. Das
wird als Vermutungswirkung bezeichnet.

l § 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von
Arbeitsstätten
Festgestellte Mängel müssen unverzüglich besei-
tigt werden. Es wird die Reinigung der Arbeitsstät-
te nach den hygienischen Erfordernissen verlangt.
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Sicherheitseinrichtungen sind instand zu halten
und regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu prü-
fen. Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge
müssen freigehalten werden, die Beschäftigten
müssen sich bei Gefahr unverzüglich in Sicherheit
bringen und schnell gerettet werden können.

Ausschuss für Arbeitsstätten

Die Arbeitsstättenregeln werden vom Ausschuss für
Arbeitsstätten (ASTA) ermittelt. Der Ausschuss ist be-
setzt mit fachkundigen Vertretern der Arbeitgeber, der
Gewerkschaften, der Länderbehörden, der gesetzli-
chen Unfallversicherung und weiteren fachkundigen
Personen, insbesondere aus der Wissenschaft. Die Er-
mittlung der ASR erfolgt in Arbeitskreisen und Pro-
jektgruppen, die vom ASTA zu den verschiedenen Re-
gelungsbereichen eingerichtet werden. Auch diese
werden von Vertreterinnen und Vertretern der o. g.
Kreise repräsentiert. Die breite Beteiligung soll dazu
dienen, die Akzeptanz der gemeinsam erarbeiteten
ASR in der Arbeitswelt zu erhöhen. Die fertiggestellten
ASR werden vom ASTA beschlossen und an das zu-
ständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales
weitergeleitet, das diese dann im Gemeinsamen Mi-
nisterialblatt bekannt machen kann und dies in der
Vergangenheit auch getan hat.

Fortentwicklung der ArbstättV

Rechtsvorschriften sind kein statisches Konstrukt. So
ist auch die ArbStättV im Laufe der Jahre immer wie-
der verändert worden. Die größte Umgestaltung gab
es im Jahr 2004 mit einer kompletten Neustrukturie-
rung und Herangehensweise. Sind bis dahin die Vor-
gaben konkret gefasst gewesen, untersetzt mit genau-
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en Angaben zu Abmessungen und Werten, erfolgte
nunmehr in Anpassung an die europäischen Arbeits-
schutz-Richtlinien eine Ausrichtung auf Schutzziele
und allgemeineren Vorgaben. Damit sollte den Betrie-
ben mehr Spielraum eingeräumt werden, an ihre Ge-
gebenheiten und Erfordernisse angepasste Lösungen
zu wählen. Die Novellierung von 2004 in Zeiten der De-
regulierung war mit einer Minimal-Umsetzung der EG-
Arbeitsstättenrichtlinie verbunden. In der Folge ent-
fielen einige Arbeitsstättenstandards, die Jahrzehnte
Bestand hatten. Das bekannteste Beispiel ist die Sicht-
verbindung nach außen.

Die aktuelle Änderung der ArbStättV bildet den vorü-
bergehenden Abschluss einer Reihe von Ergänzun-
gen, die im Laufe der vergangenen Jahre getätigt wur-
den. Mit der Überführung der Bildschirmarbeitsver-
ordnung in die ArbStättV ist der Regelungsinhalt einer
gesamten Einzelverordnung neu eingeflossen und mit
ihm zuvor noch nicht in der ArbStättV befindliche An-
forderungen, wie die Berücksichtigung der Arbeitsor-
ganisation, der Arbeitsabläufe und der physischen
und psychischen Belastungen in der Gefährdungsbe-
urteilung. War dies bislang auf den Bereich der Bild-
schirmarbeitsplätze begrenzt, erstreckt sich die Gel-
tung nunmehr auf die gesamte Arbeitsstätte. 

Neben der Gefährdungsbeurteilung ist auch die Pflicht
zur Unterweisung Verordnungsbestandteil geworden,
so wie es in den meisten anderen Arbeitsschutzver-
ordnungen, die auf Grundlage des Arbeitsschutzge-
setzes erlassen wurden, schon der Fall ist.

Da zudem im Zuge der Deregulierung 2004 entfallene
Anforderungen, wie Sitzgelegenheiten, Sichtverbin-
dung nach außen, Liegegelegenheiten für Schwange-
re, wieder aufgenommen wurden, ist die ArbStättV
Stand Ende 2016 zum einen wieder dort, wo sie schon
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einmal war, zum anderen wird es künftig hinsichtlich
der Anforderungen, die sich aus der Arbeitsorganisa-
tion, den Arbeitsabläufen und ergonomischen Aspek-
ten ergeben, aller Wahrscheinlichkeit nach Konkreti-
sierungen in Form von ASR, Arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen oder Empfehlungen geben. 

Des Weiteren wird das Arbeitsstättenrecht neue Ent-
wicklungen näher beleuchten, die sich u. a. aus dem
technischen Fortschritt ergeben, Stichwort Arbeit 4.0,
Industrie 4.0 oder Digitalisierung 4.0, Interaktion
Mensch-Maschine, Einsatz biologisch wirksamer Be-
leuchtung, mobile Arbeit und Arbeitsplätze außerhalb
von Arbeitsstätten etc.

Insofern bleibt die ArbStättV auch künftig ein interes-
santes Instrument, das dazu dient, den Beschäftigten
einen menschengerechten Arbeitsplatz in einer men-
schengerechten Arbeitsumgebung zu garantieren. 
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Bestelloptionen

Sicherheitshandbuch 
Arbeitsschutz

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Web: shop.forum-verlag.com

WISSEN, DAS ANKOMMT.

Sie haben Fragen zum Produkt oder benötigen Unterstützung bei der
Bestellung? Unser Kundenservice ist für Sie da:

Jetzt bestellen

08233 / 381-123 (Mo - Do 7:30 - 17:00 Uhr, Fr 7:30 - 15:00 Uhr)
service@forum-verlag.com

Oder bestellen Sie bequem über unseren Online-Shop:

mailto:service@forum-verlag.com
http://shop.forum-verlag.com/
https://shop.forum-verlag.com/p/sicherheitshandbuch-arbeitsschutz/SW560235
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